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Rechtschreibvarianten und wie die Bundeskanzlei damit umgeht
Sehr geehrte Damen und Herren

Die Bundeskanzlei (BK) hat einen wichtigen Schritt auf dem Weg zu der in Aussicht gestellten Aktua​lisierung des Rechtschreibleitfadens von 1998/2000 gemacht. Sie hat sich da, wo das amtliche Regel​werk Variantenschreibungen zulässt, insbesondere in den Bereichen Getrennt- und Zusammenschrei​bung und Gross- und Kleinschreibung, zu einer behutsamen Variantenführung entschieden. Davon betroffen ist nur der Kernwortschatz des Rechts, der Politik, der Verwaltung und gewisser Fachberei​che. Dort ist es nicht einzusehen, warum man einen bestimmten Ausdruck mit der stets gleichen Bedeutung einmal so und einmal anders schreiben soll (z. B. einmal Recht setzende Behörde und einmal rechtsetzende Behörde, einmal soziale Sicherheit und einmal Soziale Sicherheit). Zudem könnte eine schwankende Schreibung – insbesondere in Erlasstexten – gar zu Auslegungsproblemen führen. Auf jeden Fall würde sie das einheitliche Erscheinungsbild der amtlichen Texte des Bundes ("corporate language") nicht unerheblich beeinträchtigen. 
Die Entscheide der BK mit Erläuterungen und einer umfangreichen Beispielliste ebenso wie eine alphabetische Wörterliste finden Sie unter: 
http://www.bk.admin.ch/dokumentation/publikationen/00292/01722/index.html?lang=de
Für ihre Entscheide hat die BK neben dem amtlichen Regelwerk die grossen Wörterbücher "Duden" (Priorisierungen in allen Fällen) und "Wahrig" (Priorisierungen in einigen Fällen) ebenso herangezo​gen wie den Schweizer Schülerduden, die Empfehlungen der EDK und die Empfehlungen der Deut​schen Presse-Agentur. Die darin vorgenommenen Priorisierungen decken sich untereinander nicht. Sie decken sich auch nicht mit denjenigen, die die BK für die Bundesverwaltung festlegt. In einem kleinen, aber nicht durchweg unbedeutenden Teil gibt es also keine einheitliche Schreibung. Das heisst auch: Man kann nicht in jedem Fall nach "Duden" oder "Wahrig" schreiben. Die Sprachent​wicklung wird zeigen, welche Varianten sich durchsetzen werden.
Aufgrund der nun gefällten Entscheide werden wir den Leitfaden aktualisieren. Dieser sollte bis Mitte 2007 vorliegen. Der Leitfaden wird wie bisher auch ein Wörterverzeichnis enthalten. Dieses Wörterverzeichnis ist umso hilfreicher, je mehr Einträge – immer aus der Verwaltungssprache – es enthält. Deshalb bitten wir Sie, uns Ausdrücke, über deren Schreibung Sie im Arbeitsalltag stolpern, mitzuteilen. 
Mit freundlichen Grüssen
	
	
	

	
	
	

	Margret Schiedt
Gesetzesredaktorin / Übersetzerin
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